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1 in diesem artikel werden unbestimmte personen wechselweise
männlich oder weiblich bezeichnet und schliessen jeweils beide
geschlechter mit ein.

2 zu diesem fall aus der praxis siehe auch ziffer iii.1.
3 wie wir alle hoffen wahrscheinlich auch sie, selbst nie in die

verlegenheit eines konflikts mit anwälten und gericht zu geraten.
was bedeutet das für ihre berufliche konfliktarbeit?

neu: anwaltseXamen über mediation

Peter KrePPer
dr. iur., rechtsanwalt und mediator sdm/sav, zürich

stichworte: freude, berufsidentität, nadelöhr, ressourcenproblem, bienenhaus

wer in der professionellen konfliktarbeit, etwa als rechtsanwältin oder richter, auf mediation als
verfahren zur konfliktlösung nicht zumindest gelegentlich zurückgreift, arbeitet nicht nach den re­
geln der kunst, streitigkeiten konstruktiven lösungen zuzuführen, und ignoriert oder missversteht
damit die interessen etwelcher konfliktparteien. wagen sie es: vermitteln sie bei konflikten media­
tion, und gewinnen sie damit auch für sich selbst – dieser artikel führt sie durch eine kurze selbst­
reflexion über die eigene berufliche identität in der konfliktarbeit.

i. rechtsanwalt und mediation:
lieber geht ein mandat durch …

neulich wurde bekannt: die prüfungskommission über die
rechtsanwälte1 des kantons x. legte den kandidaten fürs
anwaltspatent an der schriftlichen prüfung den folgenden
sachverhalt vor:

ein ehepaar sucht ihren rat. es eignet im miteigentum je zur hälfte
ein einfamilienhaus. der nachbar errichtet auf seiner parzelle ein bienen­
haus, das er zum hobby betreibt. die ehefrau ist hoch allergisch gegen
bienenstiche und getraut sich nicht mehr ins freie. der nachbar reagiert
auf die aufforderung, die immission «gefährlicher bienenflug» zu unter­
binden, nicht…2

wie üblich analysierten die prüflinge die rechtslage,
und legten sie dar. nicht schlecht staunten sie über die
folgefrage: «wie bringen sie ihre mandanten dazu, sich
mit ihrem nachbarn in eine mediation zu begeben?» – der
rest der geschichte ist rasch erzählt. die noch frisch ge­
kürten meister des rechts hatten vom verfahren «media­
tion» während ihres studiums kaum je gehört; während
der praktika am gericht und in den anwaltskanzleien war
es ihnen nicht zum begriff geworden. praktisch keiner der
künftigen praktiker in konfliktarbeit hatte eine ahnung
davon, was hier von ihnen verlangt wurde.

wäre diese geschichte wahr und hätte sich tatsäch­
lich so zugetragen, die kandidaten hätten ihre anwalts­
prüfung dennoch bestanden. denn konfliktlösungsver­
fahren wie die mediation gehören nicht zum prüfungsstoff
für rechtsanwälte. also kommt das im richtigen leben
auch nicht vor: durch rechtsanwälte veranlasste oder ver­
mittelte mediation, meine ich, nicht den nachbarstreit.
damit aber erweisen wir rechtsanwälte nicht allen unse­
ren mandanten den bestmöglichen dienst – was im fol­
genden zu zeigen sein wird.

1. Konfliktarbeit: Macht sie Ihnen Freude?
haben sie schon an einer mediation teilgenommen? emp­
fehlen sie ihren mandanten die mediation, nehmen sie
mediationsklauseln in verträge auf? als rechtsanwältin

machen sie die erfahrung, dass anliegen ihrer mandanten
mitunter riskant, dringend, nicht justiziabel sind – kurz,
dass ein gerichtsverfahren der interessenlage kaum ge­
recht werden kann; eine sinnvolle ausgangslage für ein
mediationsverfahren. nachdem sie die rechtslage für
ihren mandanten bereits geprüft und ihn beraten haben,
kommen sie selbst als mediatorin indes nicht mehr infra­
ge, sie werden nicht mehr als neutral angesehen.

manch ein klient fordert die harte tour, nicht nur bei
scheidungen; hat maximale ansprüche; will minimalen
aufwand; zeigt kein verständnis für und macht keine zu­
geständnisse an die gegenseite. dahinter steckt oft eine
persönliche verletzung, der das recht allein nicht bei­
kommt. was tun sie mit einem mandanten, der sich schwer
tut mit der vorstellung weiteren verhandelns, aber eine
lösung braucht? treten sie dann beim gegenanwalt selbst
hart auf, fordern, streiten, klagen bei widerstand sofort,
auch ohne vergleichsgespräch oder das bedingungslose
einlenken der anderen seite?3

wenn sie konfliktarbeit kundenorientiert angehen:
wie lenken sie als profi konflikte präventiv in konstruktive
bahnen und lösen im streit entstandene blockaden mög­
lichst einvernehmlich (um ressourcen wie zeit, geld, ner­
ven, reputation zu schonen)? welchen «dienst» leisten
sie, wo sie keine einvernehmliche lösung mit der gegen­
seite (haben) erzielen können? die wichtigste frage dabei
dürfte sein: warum kümmern sie sich überhaupt um
fremde händel, und was für ein menschenbild leitet sie
dabei an?
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4 diese berechtigten fragen des rechtsanwalts lassen sich
beantworten: vgl. peter krepper, «mediation in der praxis:
erfolg dank eignung», in aJp 10/2012, 1427 ff.

5 oder hier: «… als dass ein anwalt mediation empfiehlt». –
zitiert matthäus, vers 19,24.

6 «nadelöhr» meint ein enges stadttor zum beispiel von Jerusalem,
durch das (mit seinem kamel oder auch ohne) nur gelangt, wer
seine habe – oder metaphorisch: seine sperrigen gewohnheiten –
zurücklässt.

7 vgl. art. 7 i b bgfa, eigene kursive hervorhebung. der «bachelor
of law uzh» erfordert im februar 2013 vermittelnde konflikt­
lösungsfähigkeiten, doch wird aktuell keine einzige lehr­
veranstaltung zur mediation angeboten, ebenso wenig beim
master­lehrgang.

8 art. 12 a. art. 8 i a bgfa. die förderung gütlicher erledigung sieht
das anwaltsgesetz dagegen nirgends vor.

9 … «sofern dies im interesse der mandanten liegt» (art. 9 abs. 1
standesregeln schweizerischer anwaltsverband).

10 fristlose kündigung eher unrechtmässig, honoraranspruch
unbegründet hoch – kausalitäten des wasserschadens nicht
ermittelbar, entgangener mietzins wegen evtl. unklaren termins
für den umbau fraglich.

11 die per­saldo­lösung kostete die parteien insgesamt chf 5000.–
inkl. schriftlicher vertragslösung beim mediator.

12 lassen sie mich ihr wettangebot wissen: krepper@bellevue­
mediation.ch.

2. Fördern Sie einvernehmliche Lösungen?
die anwalts­revue ist kein beichtstuhl, und ich bin nicht
ihr pastor. im gegenteil, der advocatus diaboli in mir
meint: mediation ist kein allheilmittel, manche fälle eig­
nen sich nicht zur bearbeitung in diesem verfahren, man­
che partei ist dazu nicht in der lage; zudem infrage steht,
welcher mediator im konkreten fall zur vermittlung befä­
higt und geeignet ist.4 das uralte diktum aber muss nicht
mehr sein, das da hiess:

«eher geht ein kamel durchs nadelöhr, als dass ein
reicher in den himmel kommt»5 – sie nehmen das so
wenig wörtlich6 wie die weltlichen positionsbezüge und
kampfansagen von parteien im konflikt. was die umsich­
tige rechtsanwältin auszeichnet, ist nicht der glaube ans
himmelreich, sondern ein reicher erfahrungsschatz mit
den hinter den konfliktpositionen stehenden existenziel­
len bedürfnissen und interessen des mandanten.

im berufspraktischen umgang mit weichen faktoren
sind wir rechtsanwälte indes kaum ausgebildet. fürs
anwaltspatent verlangt man von uns «theoretische und
praktische juristische kenntnisse»7, «sorgfalt und gewis­
senhaftigkeit in der berufsausübung» und «handlungsfä­
higkeit»8. wie aber «fördern rechtsanwältinnen die gütli-
che Erledigung von streitigkeiten»9, welche werkzeuge
und methoden haben sie sich dafür selbst angeeignet?
und wie gehen sie, ganz praktisch betrachtet, im alltag als
profi­konfliktarbeiter vor?

3. Mut zur Mediation: ein Praxisbeispiel
die eigene kundin als konfliktpartei zu motivieren, sich
mit oder ohne rechtsvertreter – im geschützten rahmen,
kontrolliert – erneut auf die gegenpartei einzulassen und
selbst für ihre interessen einzustehen, das bedarf mut: in
der mediation verzichten sie auf den status dessen, der
die lösung und denweg dazu kennt. mehr noch: sie geben
die federführung ab und räumen mit dem beizug profes­
sioneller vermittlung eigene grenzen ein. dafür gewinnen
sie für ihre mandanten anderes … ein beispiel dazu aus
meiner praxis als mediator:

die bauherrin ist auch mit dem neuen architekten unzufrieden. zwar
liegen die baubewilligten pläne für die umfassende renovation mit
umbau ihres denkmalgeschützten Jugendstilhauses vor. indes scheinen
der planer und sein team u. a. ihr bedürfnis nach erhalt der charmanten
einbauten wie zierheizkörper, täferholzschnitzereien usw. nicht zu teilen.
der architekt kündigt sein mandat fristlos, die zurückgebaute liegen­
schaft steht verwaist, die baubewilligung verfällt. die bauherrin verwei­
gert die bezahlung des sechsstelligen planerhonorars.

von rechts wegen fragt sich, ob die kündigung zulässig war, ob
geldwerte leistungen des architekten vorliegen und zu honorar berechti­
gen usw. die bauherrin macht schadenersatz für entgangenen mietzins
geltend sowie für einen wasserschaden infolge unsachgemässen rück­
baus. der streit wird auch mit rechtsanwälten nicht gelöst.

da empfiehlt der vertreter der bauherrin mediation, die parteien
treffen sich bei mir. in der ersten sitzung bringen sie positionen, forde­
rungen und gründe vor und lernen die sichtweise der gegenseite besser
verstehen. sachverhaltsfragen werden geklärt. in einer mehrstündigen
shuttle­phase erkennen beide parteien einen von rechts­ und beweislage
her riskanten zivilprozess10, können sich aber inhaltlich dennoch zu wenig
annähern für eine lösung.

motiviert und begleitet durch die rechtsvertreter kommen die par­
teien in eine zweite open­end­mediationssitzung. sie wissen zwar nicht,
wie, sind aber beseelt davon, den konflikt noch gleichentags endgültig
zu lösen. nachdem sie nur diesbezüglich vertrauen zueinander gefasst

haben, führe ich sie auch durchs thema gegenseitige persönliche enttäu­
schung über verlauf und scheitern ihrer zusammenarbeit. bis zum ende
der mitunter sehr emotionalen sieben stunden intensiven verhandlungen
vereinbaren sie: die massive reduktion der honorarforderung mit aner­
kennung und bezahlung innert sieben tagen gegen herausgabe der bau­
pläne und kostenlose einführung der nachfolgerin durch den bisherigen
architekten in den projektstand.11

die rechtsvertreter waren erleichtert über diesen ab­
schluss. zu meinem netzwerk als rechtsanwalt gehören
versierte mediatoren unabdingbar dazu. helfen auch sie
als profi ihren mandanten durchs «nadelöhr» professionell
vermitteltes Vergleichsgespräch. vermitteln sie zumin­
dest einmal einen konfliktfall in die mediation – und neh­
men auf wunsch «ihrer» partei selbst daran teil. wetten,
dass die parteien durch ihre arbeit in der mediation –
gerne mit ihrer unterstützung – ihren konflikt einver­
nehmlich lösen werden?12 dann haben auch sie einen
guten Job gemacht!

ii. mediation im recht:
und wo bleiben die gerichte?

werter richter, geschätzte richterin, sie kennen denwitz:
quittiert der richter den parteivortrag mit «Ja, sie haben
recht»; den vortrag der anderen partei hernach mit «auch
sie haben recht»; und schliesslich den zwischenruf eines
dritten: «aber herr richter, es können doch nicht beide
recht haben!» mit «da wiederum haben sie recht.» was
zum einen heisst: das gericht kann es nie allen seiten recht
machen. zum anderen zeigen sich hierin die beschränkten
möglichkeiten zum ausgleich:

das recht als generell­abstrakte regelung eines le­
benssachverhalts, den die parteien im streit unterschied­
lich erfahren und bewerten, erweist sich in der auslegung
stets als parteiisch. auch richterliches ermessen bewirkt
selten ein «das ist recht so»­empfinden der unterlegenen
partei; «rechtsfrieden» bleibt für sie ein diktat.
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13 im kanton zürich etwa erledigten die friedensrichter im Jahr 2012
66 prozent der fälle selbst (www.friedensrichter­zh.ch/news).

14 für aktenstudium und reflexion, so Johann zürcher,
der gerichtliche vergleich – chancen und fallstricke,
ein erfahrungsbericht, bei: stephan weber (hrsg.),
schlichten statt richten, zürich 2012, s. 64 f.

15 bejahend alexander brunner, zur strategie von vergleichs­
verhandlungen, in fs 125 Jahre kassationsgericht des kantons
zürich, zürich 2000, s. 159 ff., 169, m. h. a. die evtl. hilfreiche
motivforschung bei persönlich verletzten parteien.

16 nach brunner (fn. 15): «das schlichten hindert nicht den
richter» bei nicht­einigung der parteien (s. 172). vgl. zur
mediation im verhältnis zur gerichtlichen auseinandersetzung
auch ivo schwander, mediation und rechtssystem,
bei alex von sinner/michael zirkler (hrsg.), hinter den
kulissen der mediation. kontexte, perspektiven und praxis der
konfliktbearbeitung, bern 2005, s. 64 ff.

17 wobei im obigen fall die klagende partei es von beginn weg auf
ein solches «verhandlungs­»ergebnis mithilfe des handelsge­
richts angelegt hatte. hier war richterliches fehlverhalten denn
leider auch offenkundig.

heute gilt daher in der zpo (art. 197) «schlichten vor
richten». tatsächlich erlebt der prozessanwalt zuneh­
mend um vergleich bemühte richterinnen. diese tendenz
ist zu begrüssen, treibt in der praxis mitunter indes seltsa­
me blüten (vgl. ii.2.) und bedarf der kritischen reflexion.
Jedenfalls darf es beim gerichtlichen vergleich nicht pri­
mär um die erledigungsmaxime gehen; es schadet dem
ansehen der Justiz, wenn die parteien dem unter dem ein­
druck des gerichts geschlossenen vergleich innerlich
nicht zustimmen können.

1. Friedensrichterin und Mediation
allgemein kann gelten, dass die chance, einen konflikt
einvernehmlich zu lösen, umso grösser ist, je früher die
parteien professionell vermittelt daran arbeiten. ist der
konflikt über eine gewisse stufe hinaus eskaliert, kann
häufig nur noch ein autoritatives machtwort ihn beenden.
zuvor braucht es indes ebenso oft erhebliche anstrengun­
gen, um die parteien nur schon an den «runden» tisch
zu bringen. in diesem sinne ist die beachtliche erledi­
gungsrate der friedensrichter13 zu würdigen, aber auch zu
relativieren:

es ist sinnvoll, dass konfliktparteien heute in den
meisten fällen vor dem gericht zunächst in die schlich­
tung gehen müssen. und deren arbeit ist sehr wichtig.
wer sich beim friedensrichter einfindet, hat sich aller­
dings bereits auf den weg gemacht, die sache kontradik­
torisch und autoritativ klären zu lassen, und ist nurmehr
bedingt zu kompromissen bereit. deshalb ist entschei­
dend, dass rechtsanwältinnen ihre mandanten möglichst
früh, vor klageeinleitung, zur mediation führen. nochmals
zur schlichtung:

im kanton zürich wurde im Jahr 2012 in über 3000 fäl­
len die klagebewilligung ausgestellt; vermutlich haben in
diesen konflikten die (zeitlichen) ressourcen oder die
werkzeugkiste (methoden) des friedensrichters für eine
einvernehmliche lösung nicht ausgereicht. in meiner
praxis als mediator werden konfliktfälle selten in weniger
als acht bis zwölf stunden bzw. zwei bis vier sitzungen
gelöst; das bedeutet harte arbeit der parteien mit dem
mediator in richtung verstehenlernen der interessenla­
gen, optionensuche, priorisieren und formulieren in eine
schriftliche vereinbarung der schliesslich gewählten kon­
fliktlösung.

2. Gerichtlicher Vergleich und mediative
Vereinbarung

das soeben gesagte legt auch für gerichte nahe, vom ar­
tikel 214 zpo vermehrt gebrauch zu machen und den par­
teien mit dem nötigen nachdruck mediation zu empfehlen.
steht im zentrum der bemühungen des richters um einen
vergleich doch nicht nur, wohl aber auch sein ressourcen­
problem, insbesondere die für eine einvernehmliche lö­
sung nötige zeit.14 es fragt sich zudem, inwiefern der
richter neben rechtlichen und ökonomischen in seiner
spezifischen rolle auch die psychologischen aspekte des
vergleichsgesprächs zu berücksichtigen vermag.15 ein
beispiel aus meiner anwaltlichen praxis dazu:

die geschwister hans (67) und hedi (69) haben als erben das haus
ihrer eltern abbrechen und, als altersvorsorge für sich, eine grosse wohn­
siedlung erstellen lassen. hans als architekt hatte die pläne erstellt und
nach ausschreibung den gu mit dem bauwerk beauftragt, der mit
chf 3 mio. baukosten rund eine halbe million unter den vier weiteren an­
bietern offeriert hatte. ohne jede kommunikation bis zur fertigstellung
des bauwerks, forderte der gu mit der schlussrechnung von den erben
zusätzlich chf 0,4 mio. als nachtragspositionen zum voranschlag, was
diese zu bezahlen verweigerten.

die referentin des gestützt auf eine vertragsklausel zuständigen
handelsgerichts erachtete die klageschrift des gu in sämtlichen sachver­
haltsvorbringen für nicht substanziiert und kaum zu beweisen sowie von
rechts wegen ohne anspruchsgrundlage. dennoch (!) unterbreitete sie
den parteien den vorschlag, dass gestützt auf eine wahrscheinlichkeit
von 20 prozent, dass die klägerin im weiteren verfahren doch noch obsie­
ge, die beklagten die klage im umfang von chf 0,08 mio. anerkennen.

die schockierten beklagten liessen sich vom anwalt über die mögli­
chen verfahrensweiterungen wie zeitdauer, beweisverfahren mit zeugen
und expertisen, kosten und risiken beraten; gerieten darob untereinan­
der in konflikt, weil die schwer kranke schwester dem bruder vorhielt, er
habe als bauherrenvertreter zu wenig aufgepasst, und das ganze enden
wollte; und verglichen sich entgegen dem rat des anwalts schliesslich,
psychisch erschöpft und ohne jede innere überzeugung für per saldo
chf 0,07 mio. hans blieb noch monate danach schlaflos.

so falsch solche ergebnisse sind, fussen sie oft weder
auf fehlern der parteien noch des richters persönlich. sie
ergeben sich systemisch aus dem umstand, dass der rich­
ter kein neutraler vermittler in «seinem» prozess sein
kann;16 und die parteien darob zu ihm als autoritätsperson
nicht das vertrauen fassen und die offenheit zeigen kön­
nen, welche die konfliktbetroffenen für das erarbeiten
einer (auch nicht justiziable) interessen­basierten lösung
brauchen.17

3. Ja das Gericht kann (mit Mediation weiterhelfen)
nicht erst der moderne zeitgenosse unseres gesell­
schafts­ und kulturkreises schätzt fremde richter nicht
(also jeden, der ihm nicht recht gibt), will seine interes­
sen nicht einem urteil dritter unterwerfen. in der schweiz
herrscht hierin tradition. weshalb lassen sie als richter
also nicht ab und an streitparteien selbst nach lösungen
suchen? nachdruck für ein konstruktives, interessen­
basiertes verfahren zur konfliktlösung wie die media­
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18 in einem besuchsrechtsstreit der eltern, vgl. bge 5a_457/2009
vom 9. dezember 2009. das verhältnis von artikel 297 absatz 2
zpo zu artikel 214 zpo harrt soweit ersichtlich noch einer
vertieften klärung.

19 vgl. z. b. stephan breidenbach, mediation, struktur, chancen
und risiken von vermittlung im konflikt, köln 1995; friedrich
glasl, Konfliktmanagement – ein handbuch für führungskräfte,
beraterinnen und berater, 6. a. bern 1999; gerhard schwarz,
konfliktmanagement, konflikte erkennen, analysieren, lösen, 6. a.
wiesbaden 2003; gary friedman/Jack himmelstein,
challenging conflict, mediation through understanding,
chicago 2008; John m. haynes/axel mecke/reiner bastine/
larry s. fong, mediation – vom konflikt zur lösung, 2. a.
stuttgart 2012.

20 vgl. von rechts wegen etwa art. 213 ff., 297 zpo; art. 33b vwvg;
art. 5 i b, 17 Jstpo.

21 so z. b. von James t. peter, gerichtsnahe wirtschaftsmediation:
ein erfahrungsbericht, in anwalts­revue 1/2012, s. 464 ff.;
krepper (fn. 4), mediation in der praxis: erfolg dank eignung.

22 vgl. download­übersicht unter www.krepper.ch /mediation/
konflikt­analyse_indikatoren­für­mediation.pdf.

tion erscheint nach dem soeben geschilderten fall mit­
unter besser als nachdruck im gerichtlichen vergleichs­
gespräch.

das bundesgericht hat bereits 2009 die zulässigkeit
der behördlichen anordnung von mediation bejaht.18

m.e. macht eine angeordnete mediation auch vor dem
«kann» von artikel 214 zpo nicht halt. und artikel 124 ab­
satz 3 zpo schreibt dem gericht nicht vor, wie es jederzeit
eine einigung der parteien herbeizuführen versuchen
kann. damit kann der richter den parteien mediation mehr
als nur vage empfehlen. wagen sie es:

versetzen sie als richterin konfliktparteien versuchs­
halber in den stand selbstverantwortlicher mitbürger zu­
rück – und wenn sie merken, dass das einlässliche ver­
gleichsgespräch ihre ressourcen (an zeit, methodik,
nerven usw.) womöglich sprengt, ist das ein guter mo­
ment für eine mediation. zur frage der falleignung siehe
sogleich iii.2. und fn. 22.

iii. mediation 2.0 – zwischenstand

1. Konfliktarbeit im Bienenhaus (Auflösung)
soll der profi in konfliktarbeit die partei stets zur aus
deren sicht optimalen lösung führen? wie gehen sie
damit um, falls ihnen selbst eine andere lösung richtig er­
scheint? welche qualitäten soll eine gute konfliktlösung
aufweisen? im berufsalltag geht es vorab darum, konflikte
pragmatisch zu lösen. selbst in einem pendenten zivilpro­
zess müssen die fronten nicht so verhärtet sein, dass eine
mediativ erarbeitete lösung nicht mehr möglich ist – der
bienenhausfall (fortsetzung von i.1.):

der nachbar reagiert auch auf ein schreiben des rechtsanwalts der
eheleute nicht. diese lassen gegen das bienenhaus gestützt auf art. 641 ii
und art. 684 i. v.m. 679 zbg klage erheben und verlangen dessen entfer­
nung. der schlichtung bleibt der nachbar fern. das gericht lädt nach dem
ersten schriftenwechsel zur instruktionsverhandlung vor.

dort zeigt die referentin für die gesundheitliche gefährdung der
klägerin durch die bienen verständnis, erachtet das prozessrisiko indes
für gross, weil eine übermässigkeit der immission nach dem objektivier­
ten empfinden eines «normalen durchschnittsmenschen» (lehre und pra­
xis) zu beurteilen sei. der beklagte nachbar räumt ein, dass die eheleute
gegen seine baubewilligung damals «gutnachbarschaftlich» nicht rekur­
riert hätten; ein abbruch des chf 40000.– teuren bienenhauses (streit­
wert) kommt für ihn indes nicht infrage.

viele fragen stellen sich der richterin etwa auch zu den vorbringen
gefährdungshaftung, imkerversicherung, frontausrichtung des bienen­
hauses usw. da sie zudem den wunsch der parteien nach einer raschen
und einvernehmlichen lösung spürt, empfiehlt sie mediation.

in der ersten mediationssitzung verstehen die kläger, dass der nach­
bar sich mit dem bienenhaus einen Jugendtraum erfüllt sowie pensions­
halber beschäftigt. ihm tut die gefährdung der ehefrau leid, und er ist be­
reit, wo möglich entgegenzuwirken. die zweite mediationssitzung wird
unterstützt durch die örtliche bieneninspektorin. die parteien wollen die
idee klären, das bienenhaus an den siedlungsrand zu verlegen. nach ab­
klärungen vereinbaren die parteien in der dritten mediationssitzung: der
nachbar stellt sein bienenhaus auf einem nahen bauernhof am waldrand
auf; die eheleute übernehmen zwei drittel der verlegungskosten; der
bauer erhält als «zins» honig; die klage wird zurückgezogen, gerichtsge­
bühr und anwaltskosten werden geteilt. für allfällig künftige streitigkei­
ten vereinbaren die nachbarn mediation.

2. Wann eignet sich Mediation (nicht)?
das verfahren mediation und seine vielfältigen methoden
(werkzeuge) sind gut beschrieben19 und mittlerweile auch

in der schweiz etabliert.20 in der praxisliteratur finden sich
viele beispiele erfolgreicher mediationen.21

seien auch sie erfolgreich mit mediation, und leiten
diese papierbiene in der zpo (art. 214 abs. 1 zpo) zur
blüte, will heissen: helfen damit beispielsweise den nach­
barn (vorne 1.) oder den werkeigentümern (oben i.3.), ihr
haus neu zu bestellen. der mehrwert solcher arbeit fällt
auf sie zurück.

fragt sich nur noch, woran ein geeigneter fall für die
mediation zu erkennen ist.22

3. Eine Frage der Konfliktkultur
mediation ist nichts für softies. die parteien leisten mit­
unter mühselige, harte arbeit am konflikt und entscheiden
dafür auch selbst darüber, ob und welche lösung sie an­
nehmen. sie übernehmen somit selbstverantwortung im
streitfall und belasten das gemeinwesen nicht (mehr)
damit. im grundsatz ist und bleibt die teilnahme an der
mediation freiwillig; je nach konkreter sachlage vermitteln
rechtsanwälte und richterinnen diese teilnahme jedoch
mehr oder weniger nachdrücklich.

in der mediation liegt das pragmatische von lösungen
nicht, wie zumeist bei gerichtlichen vergleichen, im um­
stand, dass die parteien damit das risiko beenden, im
laufe der weiteren auseinandersetzung, zeit, nerven, re­
putation und (noch mehr) geld zu verlieren – dem vermei­
den von nachteilen also. vielmehr räumen die parteien in
der mediativ gefundenen lösung ihrer streitigkeit sich ge­
genseitige wahrung ihrer interessen ein – was neudeutsch
als sogenanntes win­win­ergebnis bezeichnet wird.

solche ergebnisse befördern eine neue, nicht auf sieg
und niederlage basierende konfliktkultur. mediatoren
engagieren sich auch für den konkreten inhalt der kon­
fliktlösung, vor allem aber für die zwischenmenschliche
und je innerliche «lösung» der parteien vom konflikt.
diese werden damit im besten fall noch konfliktfähiger.
fortsetzung folgt.


